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Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 03393

Anlage:
5. Durchführungsvertrag mit Vorhabenplänen

Hinweis / Ergänzung für den
Beschluss des Ausschuss für Stadtplanung und Bauordnung vom 06.10.2021 (SB)
Öffentliche Sitzung

I. Ergänzung zum Vortrag der Referentin:

Da zum Zeitpunkt der Versendung des Beschlusses zur Billigung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplans mit Grünordnung Nr. 2150 der städtebauliche Vertrag noch nicht 
endverhandelt war, wurde der Beschlussentwurf ohne diese Anlage versendet. Am 
29.09.2021 konnte nun der Vertrag unterzeichnet werden. Da der städtebauliche Vertrag 
inklusive der Vorhabenpläne Anlage zum Beschluss ist, wird er mit diesem Hinweisblatt 
nachversendet.

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen ändert sich der Antrag der Referentin nicht. 
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Entwurf Satzungstext
Vorhabenbezogener Bebauungsplan
mit Grünordnung Nr. 2150 
der Landeshauptstadt München
Richard-Strauss-Straße (östlich),
Gemarkung Bogenhausen,
Flurstück Nrn. 214/17, 214/26, Teilfläche 225

(Teiländerung des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 1325)

vom … 

Die Landeshauptstadt München erlässt aufgrund der §§ 9 und 10 Abs.1 und 12 des Bauge-
setzbuches (BauGB), der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), 
des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), der Art. 81 und 6 Abs. 5 der 
Bayerischen Bauordnung (BayBO) und der §§ 9 und 11 des Bundesnaturschutzgesetzes 
(BNatSchG) in Verbindung mit Art. 4 des Gesetzes über den Schutz der Natur, die Pflege der 
Landschaft und die Erholung in der freien Natur (BayNatSchG) folgende Satzung:

§ 1 Bebauungsplan mit Grünordnung

(1) Für den Bereich Richard-Strauss-Straße (östlich), Gemarkung Bogenhausen, Flurstück
Nrn. 214/17, 214/26, Teilfläche 225 wird ein vorhabenbezogener Bebauungsplan mit
Grünordnung als Satzung erlassen.

(2) Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnung besteht aus dem Plan der
Landeshauptstadt München vom 08.08.2021, angefertigt vom Kommunalreferat
GeodatenService München am                   , und diesem Satzungstext.

(3) Die vom vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2150 erfassten Teile
des rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 1325 werden durch diesen verdrängt.

§ 2 Art der baulichen Nutzung

(1) Für das Vorhabengebiet wird ein Kerngebiet (MK) im Sinne des § 7 BauNVO in
Verbindung mit § 12 Abs. 3a BauGB festgesetzt.

(2) Ausgeschlossen werden:

a) Einzelhandelsbetriebe ab einer Größe von insgesamt 650 m2 Verkaufsfläche

b) Tankstellen im Zusammenhang mit Parkhäusern und Großgaragen gemäß § 7
Abs. 2 Nr. 5 BauNVO

c) Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für
Betriebsinhaber*innen und Betriebsleiter*innen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 6 BauNVO

d) Spielhallen, Spielcasinos sowie Vergnügungsstätten mit einem überwiegend oder
ausschließlich auf sexuelle Animation zielenden Angebot. Hierzu zählen
insbesondere Stripteaselokale, Tabledancebars, Animierlokale, Kinos und
Vorführräume und Gelegenheiten zur Vorführung von Filmen pornografischen
Inhalts, Peepshows und sonstige Vorführ- und Gesellschaftsräume, deren
ausschließlicher oder überwiegender Geschäftszweck auf Darstellungen mit
sexuellem Charakter ausgerichtet sind

e) Ausnahmsweise zulässige Nutzungen gemäß § 7 Abs. 3 BauNVO

Anlage 2



(3) Gemäß § 1 Abs. 7 BauNVO sind folgende Nutzungen zulässig: 

a) im ersten Untergeschoss zusätzlich zu den Stellplätzen, Technikflächen: 
- eine Kindertageseinrichtung (Kita)
- Sportflächen
- sonstige den Hauptnutzungen dienende Nebennutzungen

b) im Erdgeschoss: 
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzung
- Einzelhandelsbetriebe

- Schank- und Speisewirtschaften
- Mobilitätszentrale

c) im Mezzaningeschoss (in den Bauteilen B und C):
- Bauteil C: Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzung

- Bauteil B: Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzung, Schank- und 

  Speisewirtschaften, 

d) vom 1. Obergeschoss bis einschließlich 11. Obergeschoss sowie vom 13. 
Obergeschoss bis einschließlich 23. Obergeschoss:

- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzung

e) Im 12. Obergeschoss: 
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzung
- Schank- und Speisewirtschaften, 

f) Im 24. Obergeschoss:
- Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsnutzung
- mind. 350 m² Schank- und Speisewirtschaften oder öffentliche Nutzungen

g) Schank- und Speisewirtschaften auf den Dachflächen der Bauteile A und B, auf 
Bauteil A mind. 280 m² Schank- und Speisewirtschaften oder öffentliche 
Nutzungen. 

(4) Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind im Rahmen der 
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich die 
Vorhabenträgerin im Durchführungsvertrag verpflichtet hat (§ 12 Abs. 3a BauGB).

§ 3 Maß der baulichen Nutzung

(1) Das Maß der baulichen Nutzung ergibt sich aus der als Höchstmaß festgesetzten 
Grundfläche in Kombination mit der als Höchstmaß festgesetzten Wandhöhe sowie der

maximalen Geschossfläche lt. Planzeichnung.

(2) Die in der Planzeichnung als Höchstmaß festgesetzte Grundfläche (GR) von 4.900 m2 
darf durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 
einer Gesamtgrundfläche von insgesamt 19.250 m2 überschritten werden.

(3) Bei der Ermittlung der Geschossfläche sind Flächen von Aufenthaltsräumen in anderen 
Geschossen als Vollgeschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume 
und einschließlich ihrer Umfassungswände ganz mitzurechnen. 

(4) Die festgesetzte Geschossfläche darf um das Maß folgender Flächen überschritten 
werden:

a) einen Durchgang gemäß Planzeichnung bis maximal 400 m2

b) Sportflächen, Poststelle und Kita im Untergeschoss im Umfang bis maximal 
3.500 m² 

c) eine in das Gebäude integrierte Tiefgaragenrampe gemäß Planzeichnung bis 
maximal 250 m²



d) Galerien / Zwischengeschosse im Bereich von Lufträumen bis maximal 1.500 m²

e) Technikflächen auf den Dächern inkl. zugehöriger Treppenräume bis maximal 
2.500 m²

(5) Bei der Ermittlung der Geschossfläche bleiben die geschossflächenrelevanten Flächen für
die nach § 8 Abs. 3 der Satzung zulässigen Dachaufbauten des auf den Dachgarten 
führenden Treppenhauses und der Fassadenbefahranlage unberücksichtigt, sofern sie 
eine Gesamtfläche von 60 m2 nicht überschreiten.

§ 4 Höhenentwicklung

(1) Die in der Planzeichnung als Höchstmaß festgesetzten Wandhöhen einschließlich dem 
oberen Abschluss der Attika beziehen sich auf den in der Planzeichnung eingetragenen 
Höhenbezugspunkt von 522,50 m ü. NHN.

§ 5 Abstandsflächen

(1) Im Vorhabengebiet gilt zu den nördlich, südlich, östlich und westlich angrenzenden 
Grundstücken die Abstandsflächentiefe von 0,4 H gemäß Art. 6 Abs. 5 Satz 1 BayBO. 

§ 6 Überbaubare Grundstücksfläche

(1) Die im Plan festgesetzten Baugrenzen dürfen durch untergeordnete Bauteile wie 
Vordächer im Erdgeschoss bis zu einer Tiefe von maximal 3,0 m auf maximal einem 
Drittel der Fassadenlänge überschritten werden. 

(2) Außerhalb der gemäß Planzeichnung festgesetzten Linie „bauliche Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche“ sind ebenerdige Licht- und Lüftungsschächte bis zu einer Tiefe von 
maximal 5,0 m und einer Grundfläche von insgesamt maximal 120 m² zulässig. 

(3) Zudem darf die südliche Baugrenze durch Zuluftschächte auf einer Fläche von insgesamt 
maximal 60,0 m² mit einer Höhe von maximal 5,5 m überschritten werden.

(4) Die westliche und östliche Baugrenze des Bauteils B darf durch je eine Freischankfläche 
für gastronomische Nutzungen bis maximal 7,0 m Tiefe überschritten werden. Die 
Überschreitung ist auf eine maximale Fläche von jeweils 200 m² pro Freischankfläche 
beschränkt. 

§ 7 Nebenanlagen 

(1) Nebenanlagen gemäß § 14 Abs. 1 BauNVO sowie Trafostationen sind in die Gebäude zu 
integrieren oder unterirdisch, innerhalb der festgesetzten Fläche für bauliche Anlagen 
unterhalb der Geländeoberfläche unterzubringen. 

(2) Abweichend von Abs. 1 sind folgende Nebenanlagen zulässig:

a) In den gemäß Planzeichnung gekennzeichneten Flächen für Nebenanlagen FSt 
sind überdachte Fahrradabstellplätze zulässig. In den mit St gekennzeichneten 
Flächen sind oberirdische, nicht überdachte Kfz-Stellplätze zulässig.

b) Aufstellflächen für Müllbehälter zur vorübergehenden Bereitstellung am Tag der 
Abholung an der westlichen Grundstücksgrenze, südlich der Tiefgarageneinfahrt 
mit einer Gesamtfläche von maximal 30 m²

c) Nebenanlagen und Spieleinrichtungen für die Kita

d) Anlagen, die der Gestaltung der Freiflächen dienen

e) Elektro-Ladestationen



f) Zwei Fluchttreppenhäuser mit einer Fläche von jeweils maximal 30,0 m²

g) eine Zufahrtsrampe für die Fahrradabstellplätze im ersten Untergeschoss

h) eine Außentreppe zur Kita im ersten Untergeschoss sowie zu deren 
Freispielfläche

i) je ein Werbepylon im Einfahrtsbereich der Tiefgarage sowie nahe dem U-Bahn 
Ausgang Richard-Strauss-Straße auf dem Baugrundstück und an jedem Eingang
gem. § 13 Abs. 2 der Satzung

§ 8 Dachaufbauten, Dachbegrünung und Dachgartennutzung

(1) Dachaufbauten und technische Anlagen auf den Dächern, sowie Windschutzelemente 
sind oberhalb der als Höchstmaß festgesetzten Wandhöhe zulässig, sofern sie der 
Nutzung in den Gebäuden dienen. Ausgenommen davon sind technische Anlagen für 
aktive Solarenergienutzung. 
Dachaufbauten und technische Anlagen sind um das halbe Maß ihrer Höhe, mindestens 
jedoch um 3,0 m von der Außenkante des darunter liegenden Geschosses 
zurückzusetzen, Windschutzelemente auf dem Dach des Bauteils A sind davon 
ausgenommen.  

(2) Für die Bauteile A und C sind Dachaufbauten und technische Anlagen wie folgt zulässig: 

a) Dachaufbauten und technische Anlagen dürfen eine Grundfläche von maximal 
80 % des darunter liegenden Geschosses nicht überschreiten. Technische 
Anlagen zur Nutzung von Solarenergie (Solarzellen u. ä.) sind von dieser 
Begrenzung ausgenommen. Dachaufbauten, technische Anlagen sowie 
Antennen- und Satellitenanlagen sind mit einer Höhe von maximal 6,0 m über 
der realisierten Wandhöhe zulässig. Sie sind baulich zusammenzufassen und 
einzuhausen. 

b) Anlagen zur Nutzung von Solarenergie sind mit einer Höhe von maximal 1,5 m 
über der realisierten Wandhöhe zulässig. Sie sind um das halbe Maß ihrer Höhe 
von der Außenkante des darunterliegenden Geschosses zurückzusetzen und von
der Pflicht zur baulichen Zusammenfassung und Einhausung ausgenommen.

(3) Für das Bauteil B sind Dachaufbauten wie folgt zulässig:

a) Für maximal 40 % (zirka 750 m²) der Dachfläche ist eine Nutzung für 
Technikeinbauten, ein Treppenhaus zur Erschließung des Dachgartens und der 
Technikflächen sowie eine Fassadenbefahranlage zulässig.
Zusätzlich ist ein Lastenaufzug mit einer Größe von maximal 35 m² im Übergang 
des Bauteils B zu Bauteil C zulässig.
Das Treppenhaus und der Lastenaufzug dürfen die realisierte Wandhöhe um 
maximal 3,0 m überschreiten. 

b) Auf mindestens 60 % der Dachfläche (zirka 1.200 m²) ist ein Dachgarten mit 
intensiver Begrünung herzustellen. Dieser ist mit Großsträuchern, 
Stammbüschen, Sträuchern, Bodendeckern und Gräsern zu begrünen. Die 
Mindestsubstratdicke (inkl. Dränschicht) muss dabei im Mittel 0,6 m betragen. 

c) Von dieser Dachgartenfläche (zirka 1.200 m²) sind Belagsflächen bis zu einem 
Anteil von 50 % (zirka 600 m²) zulässig. Diese sind in die angrenzenden 
Pflanzflächen, soweit höhenmäßig möglich, zu entwässern.
Innerhalb der Belagsflächen auf Bauteil B sind sechs offene, teils überlappende, 
ovale Pavillons mit einer Gesamtfläche von maximal 250 m² und einer Höhe von 
maximal 3,6 m über der realisierten Wandhöhe zulässig. Unter einem der 
Pavillons ist ein Treppenhaus und unter einem weiteren ein Technikraum für die 
Fassadenbefahranlage mit je maximal 30 m² zulässig.



(4) Absturzsicherungen dürfen die als Höchstmaß festgesetzte Wandhöhe um bis zu 0,5 m 
überschreiten, sofern sie die Abstandsflächen einhalten. 

(5) Windschutzelemente auf dem Dach des Bauteils A sind bis zu einer Höhe von maximal 
2,0 m über der als Höchstmaß festgesetzten Wandhöhe zulässig und können, sofern sie 
die Abstandsflächen einhalten, auch als weitergeführte Fassade transparent ausgeführt 
werden. Transparente Flächen sind unter Wahrung der Belange des Vogelschutzes 
gemäß § 9 der Satzung auszubilden.

§ 9 Maßnahmen zum Vogelschutz

(1) Zusammenhängende Glasflächen bzw. spiegelnde Fassadenelemente ab einer Größe 
von 6 m², transparente Windschutzelemente, freistehende Glaswände, transparente 
Durchgänge, Übereckverglasungen und Scheiben mit stark reflektierender Beschichtung 
(> 30 % Außenreflexionsgrad) sind mit wirksamen Maßnahmen gegen Vogelschlag 
gemäß dem Leitfaden von Schmid et al. (2012) - Vogelfreundliches Bauen mit Glas und 
Licht, Schweizerische Vogelwarte Sempach, zu versehen. Für zusammenhängende 
Glasflächen mit einer Flächengröße von 3 m² bis 6 m² sind als Mindestanforderung gegen
Vogelschlag nur Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 15 % zu verwenden, 
soweit keine wirksameren Maßnahmen gegen Vogelschlag aus dem o. g. Leitfaden 
durchgeführt werden.

(2) Für die Außenbeleuchtung sind ausschließlich Leuchtmittel ohne UV-Strahlung (LED-
Leuchten, Amber-LEDs oder Natriumdampflampen) mit Wellenlängen unter 540 nm (Blau-
und UV-Bereich) und mit einer korrelierenden Farbtemperatur unter 2700 Kelvin zu 
verwenden. Bei dem Lampenaufbau und der Lampenform ist eine möglichst wenig 
insektenschädliche Konstruktionsweise (z. B. mittels Ausrichtung, Abschirmung, 
Reflektoren, Barrieren gegen eindringende Insekten) zu wählen. Insbesondere ist der 
Abstrahlwinkel so zu wählen, dass lediglich eine Beleuchtung der erforderlichen Flächen 
erfolgt.

§ 10 Dienstbarkeiten, Schutzzonen

(1) Für die in der Planzeichnung gekennzeichnete dinglich zu sichernde Fläche G wird ein 
Gehrecht zugunsten der Landeshauptstadt München und der Allgemeinheit festgesetzt.

(2) Von der festgesetzten Lage und Größe der dinglich zu sichernden Flächen (Gehrecht) 
kann ausnahmsweise geringfügig abgewichen werden, wenn technische oder 
gestalterische Gründe dies erfordern und die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher 
Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist.

(3) Für die in der Planzeichnung gekennzeichnete dinglich zu sichernde Fläche L wird ein 
Leitungsrecht zugunsten der Landeshauptstadt München festgesetzt.

(4) Für die in der Planzeichnung gekennzeichneten dinglich zu sichernden Flächen C wird ein
Stellplatzrecht für Car-Sharing-Fahrzeuge und für die Flächen E ein Stell- und 
Ladeplatzrecht für Elektrofahrzeuge zugunsten der Allgemeinheit festgesetzt.

§ 11 Mobilitätskonzept, Kfz-Stellplätze, Fahrradabstellplätze

(1) Die notwendigen Kfz-Stellplätze sind in einer Tiefgarage (zweites und drittes 
Untergeschoss) unterzubringen. 

(2) In Abweichung von der Satzung der Landeshauptstadt München über die Ermittlung und 
den Nachweis von notwendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung – StPlS)
in der Fassung vom 19.12.2007 und deren Anlage 1 sind insgesamt mindestens 76 % der 



nach StPIS für die Büronutzung einschließlich der ihr zugeordneten Nutzungen 
notwendigen Stellplätze zu erstellen. Für die übrigen stellplatzrelevanten Flächen gilt die 
StPlS in der Fassung, die bei Erteilung der Baugenehmigung gilt. 

(3) In der Tiefgarage sind mind. 530 Stellplätze herzustellen. Davon sind 54 Kfz-Stellplätze 
mit Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge herzustellen. Für alle übrigen Kfz-Stellplätze ist 
die Nachrüstung einer E-Lademöglichkeit bereits baulich vorzubereiten. Mindestens neun 
der 530 Stellplätze sind nur für Fahrzeuge des Fuhrpark-Sharing zulässig. Fuhrpark-
Sharing im Sinne des vorhabenbezogenen Bebauungsplans bedeutet die organisierte 
gemeinschaftliche Nutzung des firmeneigenen Fuhrparks ohne die feste individuelle 
Zuordnung der Automobile zu einzelnen Beschäftigten. Die private Nutzung der 
Automobile kann ermöglicht werden.

(4) Innerhalb der festgesetzten oberirdischen Stellplatzfläche (St) sind zwei Kfz-Stellplätze 
nur als Stellplätze mit Lademöglichkeit für Elektrofahrzeuge sowie mindestens fünf 
Stellplätze ausschließlich als Stellplätze für Car-Sharing herzustellen. Car-Sharing im 
Sinne dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplans bedeutet die organisierte 
gemeinschaftliche Nutzung eines oder mehrerer Automobile auf der Grundlage einer 
Rahmenvereinbarung der Car-Sharing-Nutzenden mit einem entsprechenden 
Dienstleister. Die Nutzung kann stationsgebunden oder stationsungebunden (sog. Free-
Floating) erfolgen. 

(5) In Abweichung von der Satzung der Landeshauptstadt München über die Herstellung und 
Bereithaltung von Abstellplätzen für Fahrräder (Fahrradabstellplatzsatzung – FabS) und 
deren Anlage in der Fassung vom 01.10.2020 ist ein Fahrradabstellplatz pro 80 m² im 
Sinne der FabS anzurechnender Büro-Nutzfläche herzustellen. Für die übrigen 
stellplatzrelevanten Flächen gilt die FabS.

a) Die o.g. Fahrradabstellplätze sind im ersten Untergeschoss herzustellen. 
Die Fahrradrampe von der Erdgeschossebene in das erste Untergeschoss ist mit
einer maximalen Steigung von 11,5 % und in einer Breite von mindestens 3,5 m 
auszubilden, die das Befahren im Begegnungsverkehr ermöglicht.

b) Zusätzlich sind mindestens zehn Stellplätze für das Abstellen von 
Lastenfahrrädern mit einer Mindestgröße von je 3,5 m² herzustellen.

c) Für die privaten Pedelecs sind mindestens 30 E-Lademöglichkeiten herzustellen.

d) Es sind zusätzlich zu den nach Abs. 5 herzustellenden Fahrradabstellplätzen 
insgesamt 94 oberirdische Fahrradabstellplätze zulässig. Davon können gemäß 
der Darstellung im Vorhabenplan (Freiflächengestaltungsplan) 26 Abstellplätze 
im Norden des Vorhabens südlich entlang der Rampe und 44 Abstellplätze im 
Süden des Vorhabens zwischen südlichem Hochpunkt (Bauteil A) und südlicher 
Grundstücksgrenze hergestellt werden. Zudem sind nördlich und südlich der 
Kita-Freispielfläche zwei weitere oberirdische Fahrradabstellplätze für je zwölf 
Fahrräder zulässig.

e) Für die oberirdischen Fahrradabstellplätze sind Überdachungen in leichter, 
transparenter Gestaltung mit einer Fläche von 1,2 m² je Stellplatz zulässig.

(6) Die Fläche Mobilitätszentrale (MZ), deren Lage in den Vorhabenplänen abgebildet ist, 
dient der Unterbringung einer Einrichtung zur Umsetzung des für das Vorhaben geltende 
Mobilitätskonzept. 

§ 12 Tiefgarage, Zu- und Ausfahrten

(1) Die Errichtung der Tiefgarage ist nur innerhalb der festgesetzten Umgrenzung von 
Flächen für bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche zulässig. 



(2) Von der Lage der durch Planzeichen festgesetzten Zu- und Ausfahrten bzw. Ein- und 
Ausfahrtsbereiche sind geringfügige Abweichungen zulässig, wenn technische Gründe 
dies erfordern und die Abweichungen mit den öffentlichen Belangen vereinbar sind.

(3) Die Tiefgaragenrampe ist in das Gebäude zu integrieren. Abweichend davon ist eine 
Rampenlänge von maximal 15,0 m außerhalb des Gebäudes und Bauraumes zulässig.

(4) Die Decken der Tiefgaragen sind für die Pflanzung von großen und mittelgroßen Bäumen 
im Bereich der beiden Lichtungen A und B um mindestens 1,2 m, gegenüber Oberkante 
Gelände von 522,50 m ü. NHN abzusenken. Für die übrigen Bereiche ist eine Absenkung 
der Tiefgarage um mindestens 0,4 m herzustellen.

(5) Die Entlüftung der Tiefgarage ist in das Gebäude zu integrieren und durch bauliche und 
technische Vorkehrungen über das Dach der zugeordneten Bauteile zu führen. 

(6) Sonstige Öffnungen für die Belüftung der Tiefgarage sind mit einem Mindestabstand von 
4,5 m von zu öffnenden Fenstern und Türen von schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen 
sowie der Kita-Freifläche und sonstigen Aufenthalts- oder Ruhezonen anzuordnen.

§ 13 Werbeanlagen

(1) Die Werbeschriften sind als hinterleuchtete Einzelbuchstaben / Logos in die 
Fassadengestaltung zu integrieren:

a) pro Bauteil ist je Fassadenseite oberhalb des 1. OG eine Werbefläche mit einer 
maximalen Höhe von 2,5 m auf maximal einem Drittel der jeweiligen 
Fassadenlänge bei Bauteil A und C, sowie maximal einem Viertel der 
Fassadenlänge bei Bauteil B zulässig, ausgenommen davon sind die Süd- und 
Ostfassaden der jeweiligen Bauteile

b) pro Bauteil ist je Fassadenseite eine Werbefläche unterhalb des 1. OG mit einer 
maximalen Höhe von 0,75 m auf maximal einem Drittel der jeweiligen 
Fassadenlänge bei Bauteil A und C, sowie maximal einem Viertel der 
Fassadenlänge bei Bauteil B zulässig, ausgenommen davon sind die Süd- und 
Ostfassaden der jeweiligen Bauteile.

(2) Zusätzlich sind folgende Werbepylone zulässig:

a) An jedem Eingang ist ein Werbepylon (Höhe maximal 3,0 m, Breite maximal 
1,5 m) zulässig.

b) An der Einfahrt zum Grundstück (Richard-Strauss-Straße) ist ein Werbepylon 
(Höhe maximal 5,0 m, Breite maximal 2,0 m) zulässig.

c) Im Bereich des fußläufigen Zugangs zum Baugrundstück nahe dem U-Bahn 
Ausgang Richard-Strauss-Straße ist ein Werbepylon (Höhe maximal 3,50 m, 
Breite maximal 1,50 m) zulässig.

(3) Werbeanlagen in Form von laufenden Schriften, Blink- und Wechselbeleuchtung, 
Wechselwerbeanlagen sowie sich bewegende Werbeanlagen, Laserstrahlen und ähnliche
Einrichtungen sind unzulässig.

(4) Für hinterleuchtete Werbeanlagen gilt § 9 Abs. 2 der Satzung entsprechend.

§ 14 Einfriedungen, Stützmauern und Absturzsicherungen

(1) Einfriedungen zu den öffentlichen Verkehrsflächen entlang der Richard-Strauss-Straße, 
entlang der südlichen Grundstücksgrenze sowie innerhalb des Vorhabengebiets werden 



ausgeschlossen. 

(2) Abweichend von Abs. 1 ist eine Einfriedung der Freispielfläche der Kita mit einer 
maximalen Höhe von 1,5 m über der modellierten Geländeoberkante als offener Zaun 
ohne Sockel zulässig.

(3) An der östlichen Grundstücksgrenze ist auf einer Länge von 45,0 m, gemessen von der 
südöstlichen Grundstücksecke aus, eine Einfriedung ausgeschlossen. 

(4) Entlang der nördlichen Grundstücksgrenze ist eine Stützmauer ausgehend von dem 
Höhenbezugspunkt von 517,35 m ü. NHN mit folgender Höhenentwicklung zulässig.

a) Von der östlichen Grundstücksgrenze bis zum östlichen Ende der Rampe mit einer 
Höhe von maximal 2,5 m

b) Vom östlichen Ende der Rampe mit einer Höhe von maximal 2,5 m beginnend und mit 
dem Verlauf der Rampe ansteigend bis auf 5,05 m.

(5) Entlang der östlichen Grundstücksgrenze ist auf einer Länge von maximal 101,0 m, 
gemessen von der nordöstlichen Grundstücksecke aus, eine Stützmauer mit einer 
maximalen Höhe von 2,5 m ausgehend von dem Höhenbezugspunkt von 517,35 m ü. 
NHN zulässig. 

(6) Absturzsicherungen sind im Bereich der festgesetzten Rampenanlagen, Stützmauern 
sowie im Übergangsbereich zwischen Erdgeschossebene zu den abgegrabenen 
Bereichen im ersten Untergeschoss bis maximal 1,1 m Höhe zulässig.

(7) Absturzsicherungen auf den Stützmauern entlang der Grundstücksgrenzen sowie des  
nicht eingehausten Teils der Tiefgaragenrampe sind offen zu gestalten, die übrigen 
Absturzsicherungen sind auch geschlossen zulässig.

§ 15 Aufschüttungen, Abgrabungen, Geländemodellierungen

(1) Aufschüttungen und Abgrabungen sind grundsätzlich ausgeschlossen. 

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind folgende Aufschüttungen und Abgrabungen zulässig:

a) Geringe Geländeanpassungen zum höhengleichen Anschluss an die 
angrenzenden Straßenverkehrsflächen. 

b) An das Gelände der Nachbargrundstücke sind Aufschüttungen bis maximal 
3,0 m zulässig.

c) Abgrabungen im Bereich der Freispielfläche der Kita. Hier sind Abgrabungen bis 
zu einer Tiefe von 5,5 m ausgehend vom Höhenbezugspunkt 522,50 m ü. NHN 
zulässig.

d) Abgrabungen entlang der nördlichen Grundstücksgrenze zur Erstellung einer 
Rampe für Rad- und Fußverkehr bis maximal 5,05 m Tiefe entsprechend dem 
Geländeversatz zwischen Richard-Strauss-Straße und 1.UG.

e) Geringfügige Geländemodellierungen bis zu 0,5 m Höhe zur Zonierung der 
Freiflächen, zur Gestaltung der Freispielfläche der Kita und zur Realisierung des 
notwendigen Bodenaufbaus für Baumpflanzungen auf der Tiefgarage.

§ 16 Grünordnung

(1) Die Bepflanzung und Begrünung des Vorhabengebietes ist entsprechend den planlichen 
und textlichen Festsetzungen zu erhalten. Ausgefallene Gehölze sind nachzupflanzen. 



Nachpflanzungen haben den festgesetzten Güteanforderungen zu entsprechen. 
Notwendige Zugänge und Zufahrten sowie der Spielplatz der Kita-Freifläche sind von den 
Begrünungsfestsetzungen ausgenommen. 

(2) Von den Festsetzungen kann in Lage und Fläche abgewichen werden, soweit die 
Abweichung mit den Zielen der Grünordnung vereinbar ist, die Grundzüge der Planung 
nicht berührt werden und die Abweichung unter Würdigung nachbarlicher Interessen 
jeweils mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

(3) Für nicht bebaute Flächen innerhalb der Bauräume gelten die angrenzenden 
grünordnerischen Festsetzungen entsprechend. 

(4) Befestigte Flächen sind nur in dem Umfang zulässig, wie sie für eine funktionsgerechte 
Grundstücksnutzung notwendig sind. Sie sind wasserdurchlässig herzustellen, soweit dies
funktional möglich ist. 

(5) Pro angefangene 200 m² der nicht überbauten Grundstücksfläche ist mindestens ein 
standortgerechter großer oder mittelgroßer Laubbaum zu pflanzen. Der Anteil an großen 
Bäumen muss dabei mindestens 50 % betragen.

(6) Die in der Planzeichnung als „zu begrünen und zu bepflanzen“ festgesetzten Flächen sind
mindestens zu 50 % mit einer Bepflanzung aus überwiegend heimischen Sträuchern, 
Stauden, Gräsern oder blütenreicher Wiesenansaat herzustellen.

(7) Die Mindestpflanzgrößen für Gehölze betragen:

a) für große Bäume (Endwuchshöhe > 20 m) 20 / 25 cm Stammumfang,

b) für mittelgroße Bäume (Endwuchshöhe 10 - 20 m) 20 / 25 cm Stammumfang,

c) für kleine Bäume (Endwuchshöhe < 10 m) 16 / 18 cm Stammumfang,

d) für Sträucher 60 - 100 cm Höhe.

(8) Bei Pflanzung von großen Bäumen in Belagsflächen ist eine durchwurzelbare, 
spartenfreie Mindestfläche von 24 m² mit einer durchwurzelbaren Mindestschichtdicke von
1,5 m vorzusehen.   

(9) Bei Pflanzung von mittelgroßen Bäumen und kleinen Bäumen in Belagsflächen ist eine 
durchwurzelbare, spartenfreie Mindestfläche von 12 m² mit einer durchwurzelbaren 
Mindestschichtdicke von 1,0 m vorzusehen. 

(10) Bei Pflanzung von Bäumen auf Tiefgaragen und sonstigen unterbauten Flächen ist

a) im Bereich der Lichtung A für die Pflanzung von großen Bäumen je Baumstandort
im Bereich der Baumscheibe auf einer Fläche von mindestens 2,0 m x 2,0 m ein 
fachgerechter Bodenaufbau von mindestens 1,2 m, im Bereich der 
angrenzenden wassergebundenen Decken von mindestens 1,0 m herzustellen.

b) im Bereich der Lichtung B für die Pflanzung von großen Bäumen ein 
fachgerechter Bodenaufbau von mindestens 1,2 m, für die Pflanzung von 
mittelgroßen Bäumen von mindestens 1,0 m herzustellen .

c) in allen übrigen Bereichen ist für die Pflanzung von mittelgroßen und kleinen 
Bäumen ein fachgerechter Bodenaufbau von mindestens 0,8 m durch 
Geländemodellierung herzustellen.

(11) Bei Pflanzung von Sträuchern auf Tiefgaragen und sonstigen unterbauten Flächen sind 
diese Bereiche mindestens 0,6 m hoch mit fachgerechtem Bodenaufbau durch 
Geländemodellierung zu überdecken.

(12) Die nach § 14 Absatz 4 und 5 der Satzung zulässigen Stützmauern sind flächig mit 



hochwüchsigen, ausdauernden Kletterpflanzen zu begrünen.

§ 17 Lärmschutz

(1) Für schutzbedürftige Aufenthaltsräume sind technische Vorkehrungen nach Tabelle 7 der 
DIN 4109, Schallschutz im Hochbau vorzusehen. Dies gilt auch für Nutzungsänderungen 
einzelner Aufenthaltsräume.

(2) Nachts genutzte schutzbedürftige Aufenthaltsräume mit lüftungstechnisch notwendigen 
Fenstern, an denen Verkehrslärmpegel von mehr als 54 dB(A) nachts auftreten, sind mit 
schallgedämmten Lüftungseinrichtungen oder anderen technisch geeigneten Maßnahmen
auszustatten.

(3) Nachts genutzte schutzbedürftige Aufenthaltsräume mit lüftungstechnisch notwendigen 
Fenstern, an denen Gewerbelärmpegel von mehr als 45 dB(A) nachts auftreten, sind nur 
zulässig, wenn durch nicht-öffenbare schallabschirmende Vorbauten (Vorhangfassade, 
teilverglaste oder verglaste Loggien o.Ä.) der Außenlärmpegel (ermittelt als 
Beurteilungspegel i. S. der TA Lärm für einen Geräuschimpuls) 0,5 m vor den 
lüftungstechnisch notwendigen Fenstern hinreichend reduziert wird, um den nächtlichen 
Immissionsrichtwert der TA Lärm für Kerngebiete einzuhalten.

(4) Die Tiefgaragenrampe ist gemäß § 12 dieser Satzung in das Gebäude zu integrieren. Die 
Innenwand und Decke der Tiefgaragenrampe ist schallabsorbierend zu verkleiden und hat
einen Absorptionskoeffizienten von α ≥ 0,6 bei 500 Hz aufzuweisen. Die Einhausung der 
Rampe hat ein Schalldämmmaß von R’W,R = 25 dB aufzuweisen. Bei der Errichtung von 
Tiefgaragenein- und -ausfahrten sind lärmarme Entwässerungsrinnen zu verwenden, die 
den anerkannten Regeln der Lärmminderungstechnik entsprechen.

§ 18 Windschutz

(1) Im Bereich des Durchgangs im Erdgeschoss sind Windschürzen notwendig. Diese sind so
vorzusehen, dass eine Mindestdurchfahrtshöhe von 3,5 m verbleibt.  Transparente 
Flächen sind unter Wahrung der Belange des Vogelschutzes gemäß § 9 der Satzung 
auszubilden.

§ 19 In-Kraft-Treten

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2150 tritt mit der 
Bekanntmachung gem. § 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
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Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2150

Dienstbarkeiten

 PlanG 30.07.2021

133-2021

Quelle: KR-GSM-BO
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Bebauungsplan mit Grünordnung Nr. 2150

Sonderflächen

Gehrecht ca. 699m²  PlanG 30.07.2021

133-2021

Quelle: KR-GSM-BO

E    Stellplätze E-Mobilität ca. 28m²

C    Stellplätze Carsharing ca. 81m²
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